
Allgemeine Annahmekriterien
EU-Bürger | EFTA-Staaten

Zusätzlich für alle 
anderen Herkunftsländer

Mindestalter: 18 Jahre ~

Höchstalter bei Finanzierungsende: 75 Jahre ~

Anzahlung: mind. 20 % ~

Mindesteinkommen: Existenzminimum netto  ~

Wohnsitz: Österreich ~

Beschäftigung: Österreich & umliegendes Grenzland ~

Beschäftigungsdauer EU-/EFTA-Staaten: mind. 3 Monate ~

amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass,  ~
 Führerschein oder Personalausweis

Abbuchungsauftrag: inländische Bankverbindung ~

Mindestens 2 Jahre Aufenthalt in Österreich ~

Mindestens 6 Monate Beschäftigungsdauer ~

Arbeitsbewillligung + Aufenthaltsbewilligung  ~
 oder Niederlassungsnachweis

Nicht finanzierbare Gruppen
Aber eventuell mit solventem Bürgen möglich.

Sonderfälle
Angestellten ausländischer Vertretungen oder internationaler 
Organisationen aller Nationalitäten können Teilzahlungskredite mit 
einer Laufzeit von max. 12 Monaten angeboten werden, jedoch 
keine „Jetzt kaufen – später zahlen“-Finanzierungen.

Bei Finanzierungen von Selbstständigen: 
Die notwendigen Voraussetzungen erfahren Sie bei Ihrem 
Betreuer oder aus der aktuellen Schulungsmappe der
Santander Consumer Bank. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung 
dieser Anträge bis zu 2 Tage dauern kann.

Arbeitslosen-, Sozialhilfe-, und Krankengeldempfänger ~

Schüler, Studenten, Lehrlinge ~

Hausfrauen, -männer ~

Personen in Karenz, Mutterschutz ~

Wehrdienst-, Zivildienstleistende ~

Asylwerber, subsidiäre Schutzberechtigte ~

Einzureichende Unterlagen (Arbeitnehmer/Pensionisten)

bis € 4.000,– ~ Kopie gültiger – auf Namen des Kunde lautende – Bankomat- (Maestro) 
oder Kreditkarte (Visa, MasterCard, Diners, American Express). Falls nicht 
vorhanden aktuellen Lohn-/Gehaltszettel (letztes Monat) oder Pensionsbescheid.
Achtung! Es dürfen keine Pfändungen/Exekutionen bestehen.

~ Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises: Reisepass, Führerschein oder Personalausweis

~ Nicht-EU-Bürger zusätzlich: Arbeitsbewilligung oder Niederlassungsnachweis, wenn keine 
Bankomat- oder Kreditkarte vorhanden ist.

~ Rechnung oder Kaufvertrag und vom Kunden unterfertigte Warenübernahme

über € 4.000,– ~ Kopie eines aktuellen Lohn-/Gehaltszettels oder Pensionsnachweises (letztes Monat) 
Achtung! Es dürfen keine Pfändungen/Exekutionen bestehen.

~ Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises: Reisepass, Führerschein oder Personalausweis

~ Rechnung oder Kaufvertrag und vom Kunden unterfertigte Warenübernahme

Nicht-EU-Bürger zusätzlich ~ Arbeitsbewilligung und Niederlassungsnachweis

Sämtliche Kopien sind ausschließlich von Originaldokumenten anzufertigen!

CHECKLISTE bis € 4.000,– | über € 4.000,–


